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A m t I III
A. Bekanntmachiingen des

Nr. 240. Oels, den 10. Juli 1880.
Die Jnsassen des Kreises mache ich hiermit darauf

aufmerksam, daß am 1. Juli d. J. das Feld- und
Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880, welches in der
Nr. 19 der Gesetz-Sammlung (S. 230) publizirt
worden, unter Aufhebung der Feldpolizei-Ordnnng vom
1. November 1847 in Kraft getreten ist. Durch
dasselbe werden sowohl in materieller Beziehung als
auch in den Bestimmungen über das Verfahren wesentliche
Aenderiiiigen der bisherigen gesetzlichen Vorschriften
herbeigeführt

Bei der Bedeutung, welche dieser Gegenstand
für die ländliche Bevölkerung hat, weise ich die Gemeinde-
Vorstände an, die wichtigsten Strafbestinimnngen des
neuen Gesetzes, insbesondere die in den §§ 5, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 41, 44 enthaltenen, durch Verlesen im nächsten
Gebot noch besonders zur Kenntniß der Gemeinde-
Mitglieder zu bringen und denselben die strenge Be-
achtung der gegebenen Vorschriften zur Pflicht zu
machen.
· Die Polizei-Behörden des Kreises aber ersiiche
Ich- bei Handhabung des Gesetzes zu beachten, daß
der Zweck desselben iiiizweideutig dahin gerichtet ist,
den »Feldern und Forsten einen kräftigen Schutz zu
gewahren und der Nichtachtung des Eigenthiimrechtes
daran in wirksamerer Weise entgegenzutreten, als solches
»Ach der bisher bestehenden Gesetzgebung möglich war.
b D Dein Gesetze liegt der Gedanke zu Grunde, daß
“ä Elgenthnm am Grund und Boden, soweit nicht

IN weisslich bestehende Berechtigiingen darauf haften,
u g leddes andere Eigenthum ein uneingeschränktes ist,
U» Jß m diesem Verhältnisse nicht allein nichts

IIZWFTL sondern dasselbe vielmehr noch mit schützenden
Ei lalbestimninngen hat befestigt werden sollen. Jiii
UlzCåUCU bemerke ich Folgendes:

bae Glbweichend von dem bisher geltenden Rechte hat
380 ägeicß in mehreren Fällen (§§ 9, 10, 18, 24-
*ßa'an, 40 und 41) die Verfolgung der strafbaren
chadlltug von dem Antrage des Berechtigten abhängig
.z» ‘U‘ )- Der Antrag muß binnen einer Frist von
« « ioiiaten gestellt werden, die mit dem Tage, an  

18. Jahrg
T h e i l.

Königlichen Landratlis-Amts.
welchem der Berechtigte von der Handlung nnd der
Person des Thäters Kenntniß erhalten hat, beginnt
(§ 61 Str.-G.-B.). Jn den Staatsforsten ist der
Forstverwaltniigsbeamte (Königl. Oberförster) befugt,
den Antrag zn stellen. Der Regel nach wird dies
auch in den Commimal- und Privat-Forsten der Fall
sein, hier wird es aber wesentlich auch auf die An-
stellungs-Urkunden, Dieiistiiistruktioiieii u. f. w. an-
kommen.

Eine besondere Form ist für die Stellung des
Antrages nicht vorgeschrieben.

Der Anspruch auf Ersatzgeld verjährte nach den
bisherigen Gesetzen (§ 46 der Feldpolizeiordnung vom
1. November 1847) ebenso wie die Strafverfolgung
der hier in Betracht kommenden Uebertretiiiigen (§ 368
Nr· 10 St.:(s5)’.-B. nnd § 10, 14, 15 dieses Gesetzes)
binnen 3 Monaten (§ 67 St.-G.-B.). Diese Verjähriings-
frist ist für die Strafverfolgung bestehen geblieben, für
den Anspruch auf Ersatzgeld aber nach § 70 auf
4 Wochen herabgesetzt

« Die Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz sind-—
mit Ausnahme der nach §§ 20, 21 zu strafeiiden Deliete
—sämmtlich Uebertretiiiigen. Jm ganzen Umfange der
Monarchie, — mit alleiiiigein Aiisschlusse des Bezirks
des Oberlandesgerichts zu Cöln ——— siiid die Ortspolizei-
behörden besiigt, auf Grund des Gesetzes vom 14. Mai
1852 (G.-S. S. 245), der Verordnung vom 25. Juni
1867 (Ges.-S. S. 921) und der §§ 453 bis 458
St.-P.-O. wegen Uebertretungen Geldstrafeii bis
zii 15 Mk. oder Haft bis zu 3 Tagen, sowie eine
etwa verwirkte Einziehung zu verhängen. Diese Be-
fugniß ist für die Uebertretungeii des Feld- und
Forstpolizeigesetzes im Abs. 2 des § 53 ausdrücklich
aufrecht erhalten. Bei der Einfachheit der in Rede
stehenden Uebertretungen wird es sich zur Abkürzung
des Verfahrens empfehlen, die Straffälle soviel als
möglich im Wege polizeilicher Strafverfügung zu er-
ledigen. Um dieses zu erreichen, werden die Feld- und
Forsthüter, sowie die sonstigen Sicherheitsbeamten (Gen-
darnien, Polizeidieiier 2c.) hiermit angewiesen, ihre
desfallsigen Anzeigen nicht dein Aintsanwalte, sondern
der Ortspolizeibehörde zu machen. Diese hat sodann
in der Regel die Strafverfügung zu erlassen und nur



ausnahmsweise,z. B. wenn sie eine ihre Zuständigkeit
übersteigende Strafe für angemessen hält , eine umfassende
Ermittelung des Thatbestandes etwa durch Vernehmung
von Zeugen oder sonst erforderlich ist u. f. w., die
Akten an den Amtsanwalt zur weiteren Veranlassung
abzugeben. Für den Erlaß der polizeilichen Stras-
verfügung sind von den Ministern des Jnnern und
der Justiz in dem Reglement v. 30. September 1852
(Min.-Bl. d. i. V. S. 259) und in der Bekannt-
machung vom 15. September 1879 (Min.-Bl. d. i. V.
261,) specielle Vorschriften, auch bezüglich der anzu-
wendenden Formulare gegeben, auf welche hier ver-
wiesen wird.

Die nach Formular I zu führende Strafliste ist
bezüglich der Forstpolizei-Uebertretungen besonders zu
führen und nicht mit derüber die sonstigen Uebertretungen
zu fiihrenden Liste zu vereinigen. Die Feldpolizei-
Uebertretungen können dagegen auch in die Strafliste
der Uebertretuugen, welche nicht unter dieses Gesetz
fallen, aufgenommen werden.

Dieselbe Ortspolizeibehörde, welche die Strafe
festzusetzen hat, ist auch zuständig für die Entscheidungen
über Ersatzgeld (ä 75) und über Pfändung (ä 82).
Erst in den höheren Jnstanzen unterscheidet sich das
Verfahren, indem der gegen die Strafverfügung ge-
richtete Antrag auf gerichtliche Entscheidung die Sache
an die ordentlichen Gerichte, die Klagen gegen den
Bescheid über Ersatzgeld und Pfändung die Sache an
die Verwaltungsgerichte brin t.

Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit sind von
vornherein die auf die Straffestsetzung bezüglichen
Schriftstücke von denjenigen getrennt zu halten, welche
sich auf das Ersatzgeld und die Pfänduug beziehen,
damit das weitere Verfahren in beiden Richtungen
durch die Vereinigung der Akten nicht aufgehalten
werde. -— Schließlich mache ich noch darauf aufmerksam,
daß das Feld- und Forstpolizeigesetz vom Geh. Ober-
Justizrath Freiherrn von Bülow und Regierungsrath
Sterneberg eommentirt und dieser Commentar im
Verlag von Julius Springer in Berlin zum Preise
von 2 Mark erschienen ist.

Nr. 241. Oels, den 13. Juli 1880.
Nachdem der Kreisausschuß beschlossen hat, das Hand-

buch: »Die prenszische Schiedsmannsordnnng«
von Gustav Hasford (Landrichter in Jnsterburg) für
die Schiedsmänner des Kreises aus Kreiseommunalfonds
zu beschaffen, werden die betreffenden Exemplare den
Schiedsmännern per Couvert zugefertigt werden.

Die qu. Handbücher werden Jnventarienstücke
der betreffenden Schiedsmannsbezirke.

Namens des Kreis-Ausschusses:
Der Königliche Landrath.

o. V
v. Kardorff, Kieisdcputiktcp

Nr. 242. Oels, den 16. Juli 1880.
Die Herren Standesbeamten des Kreises erfuche

ich ergebenft, die ihnen für die Ausfüllung der Zähl-
karten über Geburten 2e. für das Etatsjahr 1879/80  
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zur Zahlung angewiesenen, unten näher bezeichneten
Beträge gegen auf die Königliche Regierungshauptkasse
in Breslau lautende Quittungen bei der Königlichen
K eiskasse hierselbst baldigst in Empfang zu nehmen.
   

 

 

   

An- . ,
Kreis. Sitz des thl ZEI-

er ‘
2%- Standesamt. Standesamtes Kak- Mariezgpf»

ten. JG” i o?

1 Bernstadt i.XSchl. Bernstadt i.,-Schl. 250 7 77
2 Vorstadt Bernstadt dto. 109 3 27
3 Bogschütz Zucklau 130 3 90
4 Bohrau Bohran 132 3 96
5 Briese Briese 87 2 61
6 Cunzendors Patschkeh 121 3 63
7 Dobrischau Loischwitz 143 4 29
8 Fürsten-Ellguth Lampersdorf 180 5 40
9 Groß-Graben Groß-Graben 248 7 44
10 Klein-Ellguth Kritschen 138 4 14
11 Gutwohne Gutwohne 137 4 11
12 Hundsfeld Hundsfeld 83 2 4g
13 Juliusburg Juliusburg 131 3 9:
14 Korschtitz Schiitzeudorf 64 1 93
15 Kraschen Kraschen 108 3 22
16 Ludwigsdorf Ludwigsdorf 213 6 34
17 Mithiaischiitz Mittel-Müh1atschütz 68 2 9
18 Oels sOc s 788 23 64
19 PontwitZ Pontwitz 155 4 64
20 Prietzen Prietzen 50 1 55
21 Reesewitz Reesewitz 123 3 60
22 Saerau Saerau 135 4 9
23 Schickerwitz Kurzwitz 126 3 75
‘34 Schleibitz · Dörndorf 97 2 98
2ÖHC‘EchmoIIen Schmollen 1-18 4 41
26 Sibyllenort Peuke 139 4 14
27 Spahlitz Rathe 129 3 87
28 Stronn Wabnitz 175 5 27
‘39 Süßwinkel Siißwinkel 165 4 95
30 Ulbersdorf lllbersdorf « 75 2 25
31 Vielguth LVielauth 92 2 75
32 Groß-Weige1s,dorf Groß-Weigelsdors 116 3 46
83 Wildschütz Wildschütz 66 1 98
34 Woitsdors Woitsdorf 97 2 98
35 Zantoch Poftclwitz 72 2 11»
36 Zessel Zessel 125 3 7b
37 Groß-Zölluig lGroß-Zöllnig 109 3 25
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Nr. 243. Oels, den 19. Juli 1880.
Der Fabrikbesitzer Herr . W. Warneck zu

Spahlitz beabsichtigt, auf feinem Grundstücke Spahlitz-
Neusorge No. 28 eine Eisengießerei zu errichten.

Dieses Vorhaben bringe ich hierdurch mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß Einwendungen
innerhalb 14 Tagen bei mir anzubringen sind.

Nach Ablauf der Frist ist die Anbringung von
Einwendungen nicht mehr zulässig. Zeichmmgen und
Beschreibungen der Anlage liegen in meinem Büreau
zur Einsicht offen aus.

Nr. 244. Berlin, 4. Juli 1880.
Durch Allerhöchste Verordnung vom 25. v. M.

——— Reichsgesetzblatt Nr. 15 S. 151 — ist die Ein-
fuhr von gehacktem oder auf ähnliche Weise zerkleinertem
oder sonst zubereitetem Schweinefleisch und von Würsten
aller) Art aus Amerika bis auf Weiteres verboten
wor en.



Die Königlichen Regierungen und Landdrosteien
veranlasse ich, die Ihnen untergebenen Polizeibehörden
auf diefe Verordnung aufmerksam zu machen und zu
deren strengen Handhabung anzuweisen.

Auf die Einfuhr ganzer Schinken und Speck-
feiten bezieht sich, wie aus dem weiteren Inhalte des
betreffenden Paragraphen der Allerhöchsten Verord-
nung hervorgeht, das vorgedachte Verbot nicht.

Der Minister des Innern.
Jm Auftrage:
gez. Ribbeck.

Ocls, 21. Juli 1880.
Wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Nro. 245. « Oels, den 17..Juli 1.s380.

Gegenwärtig vacante, mit Militaranwartern
zu besetzende Stellen.

Breslan, Postamt, Landbriefträger, 450 M.
Gehalt, 180 M. Wohnungsgeldzufchuß.

Der Königliche Landrath.
J. V.:

von Kardorff, Kreisdeputirter.  
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B. Belanntmachnngen anderer Behörden.
Berlin W., 16. Juli.

Bekanntmachung.
Postaufträge im Verkehr mit Frankreich

Vom 1. August ab sind Postaufträge nach Frank-
reich und Algerien zulässig. Die Einziehung von
Geldern im Wege des Postauftrags kann bis zum
Betrage von 500 Franken erfolgen. Der einzuziehende
Betrag ist auf dem Formular zum Auftrage in Franken
nnd Centimen anzugeben. Postanftmgsbriefe nach
Frankreich 2c. müssen frankirt werden und kosten an
Porto 20 Pfennig ohne Rücksicht auf das Gewicht.
Der vom Adressaten eingezogene Betrag wird dem
Abfender, nach Abzug der Postanweisungstaxe nnd
der Einziehungsgebühr von 10 Pf. für je 20 Mark,
jedoch im Meistbetrage von 40 Pfennig, mittelst
Postanweifuug zugestellt. Die Aufnahme von Wechsel-
proteften wird im Verkehr mit Frankreich poftseitig
nicht vermittelt Ueber die näheren Beftinnnungen
ertheilen die Postanstalten aus Befragen Auskunft.

Der Staatsfecretair des Reichs-Postamts.
Stcphan.

·"W





Beilage zu Nr. 30 des Oelscijreisblattes
  m2.

Unser Kaiser, welcher, wie gemeldet, am
Dienstag (13.) an.- der Insel Mainau eingetroffen
war, unternahm am Mittwoch (l4.) eine Dampsschiffs
fahrt über den Bodensee nach Constanz. Se. Majestät,
begleitet von dem Großherzog, der Großherzogin und
der Prinzessin Vietoria von Baden, verließ Mainau
Nachmittags auf dem reich geschmückten Dampsboot
,,Friedrich«, passtrte die Konstanzer Rheinbriicke, machte
eine Rundsahrt auf dem Untersee und hielt dann bei
der Jnsel Reichenau an. Hier wurden der Kaiser
und die Großherzoglich badischen Herrschaften von
der Landbevölkerung auf das sestlichste empfangen.
Der Bürgermeister hielt eine Anrede an Se. Majestät
und wies darauf hin, daß gerade 400 Jahre ver-
flossen, seitdem der letzte Deutsche Kaiser die Insel
Reichenau besucht habe. Die Fahrt wurde hierauf
nach Radolfzell nnd sodann weiter nach Constanz fort:
gesetzt. Die Stadt Constanz hatte reichen Festschmuck
angelegt und empfing den Kaiser mit Glockengeläut
und Salutschüssen. Die gesammte Bevölkerung bei
grüßte Se. Masestät mit enthustastischen Hochrufen,
nnd der Ober-Bürgermeister hieß den Kaiser in einer
Ansprache willkommen. Dieser nnd die Großherzogs
lieben Herrschaften mit dem gesammten Gefolge fuhren, f
der Ober»Bürgermeister vorauf, in einer langen Reihe
von Wagen durch die Straßen, in welchen die Feuer-
wehr und die Gewerke Spalier bildeten, dann durch
die öffentlichen Anlagen der Stadt, überall von der
Menge mit jubelnden Zurufen begrüßt, und traten
endlich auf der Landstraße die Rücksahrt nach der
Jnsel Mainau an. Bei der Ankunft an der nach der
Jnsel führenden Brücke hielt der Wagenzug. Grup-
pen von Soldaten und Reitern in alterthümlicher
Tracht stellten eine von dem Offizier-Corvs des 114.
Regiments unter Leitung des Obersten von Melchior
nnd des PremiersLieutenants Sachs veranstaltete
Lagerscene aus dem Zeitalter Wallensteins dar.

Die Ausführung dieses militärischen Schauspiels
war rach den Berichten über dasselbe überaus glän-
tend und gelungen. Der ganzen Festlichkekt [a8 her
Gedanke zn Grunde, daß nach dem Entsatz von Con«
staut und nach der Befreiung der Jnsel Mainau von
dm Schweden, ein Kaiserliches Eorps hier bereit stehe,
um bem Reichsoberhaupt bei seinem Besuche der Jn-
fel als Schußwache zu dienen. Alles war in den
Eckchen Kostümen des l7. Jahrhunderts. Die sehr
jel eutenbe Sammlung des Herrn v. Mayer Meyer-
i” ZU Schloß Meersburg hatte echte Rüstungen
n großer Zahl zur Verfügung gestellt. Lauzknechte
Umgaben und geleiteten den Wagen des Kaisers, ein
martialischer Kriegsmann begrüßte den Monarchen
Im Pvetifchem Willkomm, ein zierlicher Page kredenzte
Sen Ehrentrnnk aus einem Pokal, der aus einem
“außen“, einem Meisterstück der Goldschmiedekunst,

geformt war. Ein lebendiges Lagerleben entwickelte
unb eine Strecke weiter: zechende Reisige, tanzende
wachmusitikende Zigeuner; dann marschirte die Feld-
Bude {auf Und machte einige Uebungen. Das bunte
ru v- m Zaubekfchein der hereinbrechenden Dämme-

ng, war von überraschender Schönheit nnd verans
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laßte den Hohen Herrn zu Aeußerungen aufrichtiger
Freude.

Nach Beendigung des Schanspiels kehrte der
Kaiser nach der Jnsel Mainau zurück.

Am Donnerstag (15.) begab sich der Kaiser Nach-
mittags mit dem Großherzoglichen Paare zum Besuch
des Königs und der Königin von Württemberg nach
Friedrichshasen. Nachdem der Kaiser Abends nach
der Jnsel Mainau zurückgekehrt war, nahm er noch
eine Serenade entgegen, welche der Eonstanzer Sän-
gerverein aus zwei Dampsbooten vom See aus dem
Kaiser darbrachte. Es hatten sich den Dampsbooten
viele Schiffe und Boote ans den Uferorten, festlich
geschmückt und beleuchtet, angeschlossen.

Am selben Abende traf der Erbgroßherzog von
Baden aus der Jnsel Mainan ein, den am folgenden
Tage (l6.) Fürst Anton nnd Erbprinz Leopold von
Hohenzollern mit ihren Gemahlinnen von Krauchens
wies ans folgten. Nachmittags trafen auch der König
und die Königin von Württemberg in Mainau ein,
mit welchen, sowie mit den übrigen fürstlichen Gästen
der Kaiser aus dem Ueberlinger See eine einstiindige
Rundfahrt machte.

Am Sonnabend (17.) unternahmen der Kaiser
und die Großherzoglich badischen Herrschaften einen
Ausflug nach Fürstenberg bei Constanz, verweilten
daselbst einige Zeit und kehrten dann nach der Insel
Mainau zurück. Abends 9 Uhr sand dort ein Gar-
tenfest und eine von den anwesenden Prinzen nnd
Prinzessinnen veranstaltete theatralische Ausführung
statt. Im Laufe des Tages hatten die Prinzessin
Lnise von Preußen von Schloß Montfort aus und
die Prinzessin Katharina von Württemberg von
schloß Seefeld aus dem Kaiser einen Besuch abge-
attet.

Mit diesem Tage endete der Aufenthalt des
Kaisers aus der Jnsel Mainau, die, wie es in einer
Schilderung derselben in einem süddeutschen Blatte
heißt, »von außergewöhnlicher, dnstiger, idyllischer
Schönheit ist, ein Fleckchen deutscher Erde, das wie
geschaffen scheint, zur Erholung des greifen, deutschen
Herrschers dienen zu dürfen.«

Am Sonntag (18) Vormittags 111/, Uhr ver-
ließ der Kaiser Mainau, um sich nach Gastein zu
begeben. Se. Majestiit wurde auf der Fahrt bis
Lindan von den Großherzoglich badischen Herr-
schaften begleitet, in Lindau selbst sehr festlich em-
pfangen und von der herbeigeströmteu Bevölkerung
euthusiastisch begrüßt. Zum Empfange waren die Prin-
zesstn Luise von Preußen und der deutsche Militär-
Attache in München, Oberst-Lieutenant von Stulp-
nagel, sowie der Gouverneur von Ulm, General-
Lientenant Gras v. Gneisenau, daselbst eingetroffen.
Letzterer begleitete den Kaiser alsdann nach Kempten,
wo der vreußische Gesandte am baherischen Hofe,
Graf Werthern, zur Begrüßung schon vorher einge-
trossen war und sich dem Kaiserlichen Gefolge auf
der Weiterreise anschloß.



Abends 679 Uhr traf-der K
ein und setzte nach erfolgtem Maschinenwechsel die
Weiterreise nach Nosenheim fort.

- Die Ankunft in Rosenheim erfolgte um 71/2 Uhr.
Der Kaiser nahm im Badehotel daselbst Nachtquartier.
Die· Bevölkerung empfing den Kaiser mit enthusiastis
schen Wilkommenrufen. Am Aben
umliegenden Bergen zu Ehren des
feuer angezündet.

Am Montag (19.) erfolgte bie Weiterreise nach
Gastein, zunächst bis Lend aus de
dort weiter zu Wagen.
bei prachtvollem Wetter im besten Wohlfein in Wild-
bad Gastein ein, wo der Gras von
halter, der Landeshauptmann und
zum Empfanae erschienen waren. Von einem auf-

·'««« «"'«Wü

Kirchliche Nachrichten.
Am 9. Sonntage nach Trinitatis

predigen in der Schloß- und sBintrtircbe:
Krühpredigt 6 Uhr: Herr DiakonusKrebs
s mtspredigt 9 Uhr: Herr Propft Thtelmann
Nachmittag-spr. 1/„2 Uhr: »Ein Candidat.
Früh 1/‚;9 Uhr Beichte: Herr Propft Thiel-
mann. .

Wochenpredigt:
Donnerstag, den 29. Juli, Vormittags 872 Uhr:

Herr Propft Thielmann.
Amtswoche: Herr Diatonus Krebs.

Pensmntmachnng
Am Mittwoch, den 28. d. an, ·

von friih 9 Uhr ab,

werden im Gerichtskretscham hierfelbst
die noch unberkiust gebliebenen Bau-
hölzer, nämlich:
ca. 8 Stri. Eichen-Nutzholz

(Jagen ll4),

„ 400 „ Kiefern-, Tannen-
und Fichten-Bauholz,

„ « Fichten-Stangcn l. bis„ 300
. 3. Klasse

(Jag. 133—137),
und demnächst «

ca. 120 Rmtr. Erlen-Scheitholz
(Jagen 185, 195),

„ 100 „ Kiefern-Kniippelholz
m Stangenlängen
(Jag. 108, 136),

„ 500 „ diverse Brennhölzer
im Wege der Licitation gegen sofortige
baare Bezahlung "verlauft.

Nogelwitz, den 19. Juli 1880.

gestellten« Musikcorps wurde die preußische National-
bhmne gespielt. Die Bevölkerung begrüßte den jährlich
wiederkehrenden verehrten hohen Gast mit lebhaften
Hochrufem

Am Dienstag (20.) nahm der Kaiser das erste
Bad und machte daraus einen Spaziergang aus der
Kaiserpromenade.

s Der Fürst Günther Friedrich Karl von Schwarz-
burgsSondershausen, welcher die Regierung am 19.

f August 1835 übernahm, hat in Folge seines Augen«

aiser in München

d waren aus den
Kaisers Freuden-  

r Bahn und von
Am Abend traf der Kaiser E leidens die Regierung zu Gunsten des Grbprinzen

Karl Günther niedergelegt, und dieser, geboren am
7. August 1830, hat am 17. Juli die Regierung
übernommen.

Meran, der Statt-
der Bürgermeister

 

Der Deutsche Phönix,
_ Versichcrrings-Gesellschaft in Franksurta.-M.

Vetstchert Gebäude, Mobiliar, Erntebestände, Schuber, Vieh und
Waaren gegen Feuerschaden. ' s

Johannes Sperling, Kaufmann in Bernstadt,
Morjtz Oelsner‚ Kaufmann in Orts,

Arge-merk "
. . ‘O O 3,5 o

Sllesun üerrcn them-sehn eerbittern
zu Saarau (Stat. d Bresl.-Freib. Bahn), Breslau (·Schweidn. Stadtgr. 12)

und Merzdorf (an der Schlef. Geb.-B.).
Unter Gehalts-Garantie offeriren wir unsere bekannten Düngm

;Präparatc, sowie die sprengt-» ganzem-en Diingmittel.
Proben unb ’ßreiüßonmntß auf Verlangen franco.

 

 Aufträge zu Fabrikpreisen übernimmt C. T. Bräucr, Oels

Jm Verlage von A. Ludwig in fiele erschien in neuer Austage zum
Preise von 75 Ps.:

Neueftes schlestsches Kunst-rich-
gründliche Anleitung, alle Speisen und Backroerke auf eine seine und
schmackhafte, sowie au t- wohlseile Weise zu bereiten. Ein unterweisendes
und unentbehrliches Handbuch für Schlestens Töchter nnd angehende
Hausfrauen, auch ohne alle Vorkenntnisse sich über die Bedürfnisse
luxuriös besetzter Tafeln, sowie über den einfachen Tisch bürgerlicher
Haushaltungen zu belehren. Herausgegeben von einer erfahrenen fchlefifchet1
Hausfrau. Sechste vermehrte und verbesserte Aussage. Mit einer
Uebersicht der neuen Maße und Gewichte und Vergleichung derselben
mit den alten, sowie der jedesmaligen Angabe der zu verwendenden
Quantitäten sowohlnach altem wie nach neuem Maß und Gewicht-.-

PslanzewNährstoff.
Die zahlreichen, günstigen Erfolge, welche mit unserem Pflanzen-

 

 Der Königliche Obersörfter
Kirchner.

Getragene Kleidungsstücke,
noch gut erhalten, sind zu verkaufen;
Näheres in der Exped d. Lokomotive,

 

 

Nährftoff sowohl bei Stoppel: als Brach-Raps erzielt wurden, veranlasse«n
uns, den Herren Landwirthen unser Fabrikat bestens zu empfehlen. Wlr
garantiren jedoch nur für den Gehalt des Pflanzen-Nährstoffs, wenn Römer
in Säcken, welche mit unseren Plomben versehen sind, gepackt ist.

Prospekte und Anerkennungsschreiben stehen zu Diensten.

 Rechnungssjornmlnrr
empfiehlt A. Ludwig.

Chemische mein, Schwarme naaiY e- Kühler.
Niederlage für «Ode nnd Umgegend _ i Herrn «

.I. Kühler, Orts. Louisenstraße lZ.


